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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung; er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 i.V.m. Art. 37 VGG, Art. 48 Abs. 1, Art. 50 und Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 1.4
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).
E. 2.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).
E. 2.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 3.1
Das BFM führte zur Begründung des ablehnenden Asylentscheides vorab an, die Vorbringen des Beschwerdeführers seien widersprüchlich und nach einer Gesamtwürdigung als nicht glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG zu qualifizieren. Es erkannte in den Aussagen zu folgenden Themen Widersprüche: Zeitpunkt des Beginns der Versammlung, an welcher sich der Beschwerdeführer kritisch geäussert habe; Datum der Verhaftung; Haftdauer im Gefängnis des E._______t und im Gefängnis F._______ sowie Datum der Flucht aus dem Gefängnis F._______. Bezüglich der geltend gemachten Furcht des Beschwerdeführers vor künftiger Verfolgung wegen Militärdienstverweigerung führte das BFM aus, eine Flucht aus der Armee respektive der Militärhaft und damit die Eigenschaft als Deserteur seien nicht glaubhaft gemacht worden. Zudem habe der Beschwerdeführer nie geltend gemacht, sich einem allfällig drohenden militärischen Aufgebot durch Flucht entzogen zu haben; somit sei der Beschwerdeführer auch kein Refraktär. Aus der Aktenlage sei vielmehr zu schliessen, dass der Beschwerdeführer entweder noch gar keinen Dienst geleistet habe oder aber nach der Absolvierung seines Grundwehrdienstes aus der Armee entlassen worden sei.
E. 3.2
In der Beschwerdeschrift wird bezüglich der Glaubhaftigkeit der Vor­bringen ausgeführt, die vom Bundesamt angeführten Widersprüche bezüglich Datumsangaben seien lediglich Unklarheiten, welche der Beschwerdeführer an der zweiten Befragung habe klären können. Hinzu komme, dass sich die vermeintlichen Widersprüche allesamt auf Datumsangaben bezögen. Daraus auf eine allgemeine Unglaubwürdigkeit des Beschwerdeführers zu schliessen, sei jedoch nicht statthaft. Den meisten Menschen falle es nämlich schwer, sich an genaue Daten zu erinnern; die Erinnerungen könnten schnell durcheinander geraten. Zur Asylrelevanz der Vorbringen wird ausgeführt, diese sei zu bejahen, weil der Beschwerdeführer aus der Militärschule geflohen und damit ein Deserteur sei. Damit erfülle er gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Flüchtlingseigenschaft. Doch selbst wenn man die Vorbringen des Beschwerdeführers als unglaubhaft erachten sollte, sei dessen Flüchtlingseigenschaft aus folgenden Gründen zu bejahen: Als (...) -jähriger, lediger und gesunder Mann werde er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in seinem Heimatland für den Militärdienst rekrutiert werden. Da die Dienstzeit in der Praxis unbegrenzt sei und die Bedingungen generell inhuman und inakzeptabel seien, erweise sich der Wehrdienst in Eritrea als unzulässig. Deswegen sei das Vorhaben des Beschwerdeführers legitim, sich im Falle eines Wegweisungsvollzuges nach Eritrea dem dort drohenden Dienst mit allen Mitteln zu entziehen. Die Wehrdienstverweigerung stelle in Eritrea ein Verbrechen dar, wobei das gesetzlich vorgesehene Strafmass von zwei Jahren in der Praxis beliebig überschritten und auch Folter angewandt werde. Somit habe der Beschwerdeführer im Falle eine Rückkehr nur die Wahl zwischen einem zeitlich unbegrenzten, mit unverhältnismässigen Strapazen verbundenen Militärdienst und einer unverhältnismässig strengen und menschenrechtswidrigen Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung. In beiden Fällen drohten dem Beschwerdeführer ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG.
E. 3.3
Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass das BFM die Vorbringen des Beschwerdeführers zu Recht und mit zutreffender Begründung als nicht glaubhaft erachtet hat. Das BFM hat detailliert und unter Hinweis auf die jeweiligen Protokollstellen die zahlreichen widersprüchlichen Aussagen zum Ablauf des angeblich fluchtbegründenden Ereignisses angeführt. Auf diese Ausführungen und Erwägungen kann - um unnötige Wiederholungen zu vermeiden - vollumfänglich verwiesen werden. Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe ist nicht zutreffend, dass er die Widersprüche bei der Anhörung vom 22. Januar 2007 plausibel habe erklären können. Vielmehr berief er sich dort in unbehelflicher Weise entweder auf ein Missverständnis (A13/15, S. 7) oder einen Schreibfehler (A13/15, S. 8) oder bezeichnete ohne weitere Erklärung seine späteren Angaben als die richtigen (A13/15, S. 12). Diese Stellungnahmen vermögen das Gericht jedoch insgesamt nicht zu überzeugen. Des weiteren ist nicht zutreffend, dass die Widersprüche ausschliesslich Datumsangaben beträfen. Der Beschwerdeführer hat sich beispielsweise auch hinsichtlich Zeitdauern unterschiedlich geäussert und vermochte nicht übereinstimmend anzugeben, ob die Verhaftung nun während der Versammlung oder danach erfolgt sei. Schliesslich kann ergänzend vermerkt werden, dass das Gericht auch die ohne Details gebliebene Fluchtschilderung sowie den Umstand, dass ein Sandsturm die Flucht ermöglicht haben soll, als wenig überzeugend erachtet. An dieser Einschätzung vermag auch der auf Beschwerdeebene eingereichte handschriftliche Brief vom 1. Oktober 2005 samt Couvert und Fotografie nichts zu ändern, zumal der Brief in C._______, dem früheren Wohnort des Beschwerdeführers, und nicht in D._______ gestempelt ist. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Schilderungen insgesamt die Anforderungen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen nicht zu erfüllen vermögen.
E. 3.4
Insoweit der Beschwerdeführer in der Beschwerde weiterhin eine künftige Verfolgung wegen des ausstehenden Militärdienstes geltend macht, kann ebenfalls auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen (Ziff. 2 des angefochtenen Entscheides) verwiesen werden. Das BFM hat im Entscheid die Voraussetzungen angeführt, welche bei eritreischen Staatsangehörigen im Zusammenhang mit dem Militärdienst praxisgemäss zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu führen vermögen. So hat es erwogen, allein der Umstand, dass jemand bei einer Rückkehr nach Eritrea zu einer Dienstleistung in der Armee (Grundwehrdienst, Reservedienst) aufgeboten werde, genüge nicht für die Annahme einer begründeten Furcht vor Verfolgung. Es erwähnte in diesem Zusammenhang nochmals, dass der Beschwerdeführer nicht habe glaubhaft machen können, dass er aus der Militärhaft geflohen und dadurch ein Deserteur sei. Auch habe er nicht geltend gemacht, sich einem allfällig drohenden militärischen Aufgebot durch Flucht entzogen zu haben; somit sei er auch kein Refraktär. Vielmehr sei aufgrund der Akten davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer entweder noch keinen Militärdient geleistet habe oder nach der Absolvierung seines Grundwehrdienstes aus der Armee entlassen worden sei. Diesen zutreffenden Ausführungen des BFM liegt die Rechtsprechung der früheren Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) in Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 3 zu Grunde. Im jenem veröffentlichten Urteil hat sich die Rekurskommission einlässlich mit der Bestrafung von Deserteuren und Refraktären in Eritrea auseinandergesetzt und ist zum Schluss gelangt, dass eine Bestrafung der Betroffenen aus politischen Gründen erfolge und die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfülle. Gemäss dieser seither gültigen Praxis ist die Furcht vor einer Bestrafung wegen Dienstverweigerung oder Desertion jedoch nur dann begründet, wenn die betroffene Person in einem konkreten Kontakt zu den Militärbehörden gestanden hat. Ein solcher Kontakt sei regelmässig anzunehmen, wenn die Person im aktiven Dienst stand und desertierte. Darüber hinaus sei jeglicher Kontakt zu den Behörden relevant, aus dem erkennbar wird, dass die betroffene Person rekrutiert werden sollte. Abschliessend ist mit dem BFM nochmals festzustellen, dass die Flucht aus D._______, wo der Beschwerdeführer zuvor die Grundausbildung absolviert haben will, nicht glaubhaft gemacht wurde. Es kann somit nicht von einem konkreten Kontakt des Beschwerdeführers zu den Militärbehörden vor der Ausreise ausgegangen werden. Er vermag aus EMARK 2006 Nr. 3 somit nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.
E. 3.5
Es bleibt zu prüfen, ob der Beschwerdeführer durch seine Ausreise aus dem Heimatland oder sein seitheriges Verhalten, mithin wegen subjektiver Nachfluchtgründe, bei der Rückkehr nach Eritrea befürchten muss, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuches im Ausland oder aus der Sicht der Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigung, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar gemäss Art. 54 AsylG kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. EMARK 2006 Nr. 1 E. 6.1 S. 10, mit weiteren Hinweisen). Durch Republikflucht wird zum Flüchtling, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen. Solche Tatbestände der Republikflucht fanden sich insbesondere in den Strafgesetzbüchern der ehemaligen Ostblock-Staaten, aber auch heute noch beispielsweise in Art. 322 des Strafgesetzbuches der Volksrepublik China, was zur Anerkennung von illegal ausgereisten Tibeterinnen und Tibetern als Flüchtlinge führt (vgl. BVGE 2009/29). Bezüglich Republikflucht aus Eritrea hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil D-3892/2008 (Urteil vom 6. April 2010) im Wesentlichen Folgendes festgehalten. Trotz weniger zuverlässiger und unabhängiger Quellen ergebe sich ein schlüssiges Bild in Bezug auf die von illegal Ausreisenden zu erwartenden staatlichen Sanktionen. Gemäss Art. 11 der Proclamation No. 24/1992, welche die Ein- und Ausreise aus Eritrea regle, sei ein legales Verlassen des Landes lediglich mit einem gültigen Reisepass und einem zusätzlichen Ausreisevisum möglich. Die Ausreise ohne die erforderlichen Dokumente werde mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und/oder einer Busse von 10'000 Birr sanktioniert. In der Praxis würden Ausreisevisa bereits seit mehreren Jahren nur noch unter sehr restriktiven Bedingungen und gegen Bezahlung hoher Geldbeträge (im Gegenwert von $ 10'000) an wenige, als loyal beurteilte Personen ausgestellt, wobei Kinder ab elf Jahren, Männer bis zum Alter von 54 Jahren und Frauen bis 47 Jahre grundsätzlich von der Visumserteilung ausgeschlossen seien. Zeitweise seien solche Dokumente selbst bei Vorliegen eines Reisepasses nicht mehr erhältlich gewesen. Wer versuche, das Land ohne behördliche Erlaubnis zu verlassen, riskiere neben der gesetzlich angeordneten Bestrafung sein Leben, da die Grenzschutztruppen gemäss übereinstimmenden Quellen den Befehl hätten, Fluchtversuche mittels gezielten Schüssen zu verhindern. Das eritreische Regime erachte das illegale Verlassen des Landes als Zeichen politischer Opposition gegen den Staat und versuche mit drakonischen Massnahmen der sinkenden Wehrbereitschaft und der Massenfluchtbewegung in der Bevölkerung Herr zu werden. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und der Aktenlage sowie unter Berücksichtigung des Alters des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Ausreise (...), ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seinen Heimatstaat illegal, das heisst ohne behördliches Ausreisevisum, verlassen hat. Dem Beschwerdeführer droht deswegen bei seiner Rückkehr einerseits eine Inhaftierung von 5 Jahren und andererseits die Gefahr, wegen der vermeintlich oppositionellen Haltung erheblichen Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Da die mit hoher Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgung allerdings auf die illegale Ausreise des Beschwerdeführers aus Eritrea und damit auf einen subjektiven Nachfluchtgrund zurückzuführen ist, bleibt ihm die Asylberechtigung in Anwendung von Art. 54 AsylG verwehrt. Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob vorliegend wegen der strafrechtlichen Verurteilung des Beschwerdeführers auch der Asylausschlussgrund von Art. 53 AsylG greifen würde.
E. 4
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an: es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG). Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (vgl. EAMRK 2001 Nr. 21).
E. 5
Der Beschwerdeführer untersteht als Flüchtling dem Schutz des Rückschiebungsverbotes nach Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) beziehungsweise Art. 5 AsylG und kann sich grundsätzlich auf die weiteren Garantien der Flüchtlingskonvention berufen. Gemäss Art. 5 darf keine Person zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Gemäss Abs. 2 von Art. 5 AsylG kann sich eine Person nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Verurteilung des Beschwerdeführers zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 22 Monaten wegen versuchter Vergewaltigung vermag praxisgemäss nicht zum Ausschluss des Rückschiebungsverbotes zu führen. Der Wegweisungsvollzug erweist sich demnach als unzulässig. Der Beschwerdeführer ist als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.
E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt, soweit sie die Frage der Flüchtlingseigenschaft betrifft. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten insoweit gutzuheissen, die Verfügung des BFM vom 4. September 2007 teilweise - die Dispositivziffenr 1 sowie 4 und 5 betreffend - aufzuheben und das Bundesamt anzuweisen, die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers anzuerkennen und ihn vorläufig aufzunehmen.
E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten nach dem Grad des Obsiegens praxisgemäss zu einem Drittel, ausmachend Fr. 200.--, dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG, Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das vom Beschwerdeführer mit Beschwerdeerhebung gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wurde auf den Endentscheid verwiesen. Gemäss Abklärungen des Gerichts ist der Beschwerdeführer seit längerer Zeit wiederholt an verschiedenen Stellen im Gastgewerbe tätig. Er verfügt überdies gemäss Erhebungen der kantonalen Behörden (vgl. Bst P.) über nicht unbedeutende Ersparnisse. Es kann somit heute nicht von der Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ausgegangen werden, weshalb das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist.
E. 7.2
Aufgrund des teilweisen Obsiegens ist dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung für die ihm entstandenen, verhältnismässig hohen Kosten zu entrichten (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Rechtsvertreterin hat am 8. Februar 2010 eine Kostennote zu den Akten gereicht. Dabei macht sie im Namen des früheren Rechtsvertreters Fr. 1'000.-- als Aufwand geltend, ihren eigenen Aufwand (inkl. Auslagen) beziffert sie auf Fr. 560.-- (für fünf Stunden). Die eingereichte Kostennote erscheint dem Aufwand und der Dauer des Verfahrens angemessen und ist als tarifkonform zu bezeichnen. Dem Beschwerdeführer ist im Umfang seines Obsiegens eine Parteientschädigung von zwei Dritteln zu entrichten. Die Entschädigung wird demnach auf Fr. 1'118.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) festgesetzt. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




